Protokoll der Mitgliederversammlung derAusfüllhilfe für diese Vorlage:
Gelbe Markierungen entsprechend ersetzen.
Grüne Markierungen sind Erläuterungen und können gelöscht werden.

KjG Ortsgruppe e.V.

Datum:	XX.XX.XXXX um XX:XX
Ort:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Leitung:	[Name]
Protokoll:	[Name]
Wahlleitung:	[Name]
Anwesend:	siehe Anlage 1: Anwesenheitsliste (S. 12)

Die Vorgaben für das Protokoll stehen in der Geschäftsordnung. 
38) Über jede Mitgliederversammlung wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt.
39) Dieses Protokoll enthält die Namen der Anwesenden, die Tagesordnung, die Beschlüsse im
Wortlaut mit Abstimmungsergebnis und alle ausdrücklich zum Zwecke der Niederschrift
abgegebenen Erklärungen.
[bookmark: _Toc183952719]TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die aktuelle Ortsleitung [Name] begrüßte die Mitglieder der [Ortsgruppe]. 

Die Einladungsfrist findet ihr in der Geschäftsordnung. Sie beträgt meistens drei Wochen. Die genaue Regelung findet ihr in eurer Satzung. 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte fristgerecht zum XX.XX.XXX unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung. Jedes Mitglied wurde hierzu in Textform angeschrieben. 

Die Mustersatzung sieht vor, dass die Versammlung beschlussfähig ist, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurden. Ggf. habt ihr in eurer Satzung eine andere Regelung definiert. 
Die Mitgliederversammlung ist damit nach III 36) beschlussfähig. 


[bookmark: _Toc183952720]TOP 2: Beschluss der finalen Tagesordnung 
Die bereits bei der Einladung mitgeilte Tagesordnung wird vorgestellt und es wird der folgende Beschluss gefasst.
Die Tagesordnung wird wie folgt angenommen:
JA: 15	NEIN: 0	ENTHALTUNG: 0

[bookmark: _Toc183952721]Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Rechenschaftsberichte
a. Bericht der Ortsleitung
b. Bericht der Leitungsrunde
c. Finanzbericht des letzten Jahres
d. Bericht der Kassenprüfung
4. Entlastung der Ortsleitung
5. Wahlen
6. Anträge
a. KjGewöhnlich – Freizeit für Kinder
b. KjGebastelt – Bastelworkshop
c. KjGFunkelt – Teilnahme an Aktionen des Diözesanverbandes
d. KjGspendet – Spende für Gemeinnützige Organisation
7. Infos und Verschiedenes
8. Schluss der Mitgliederversammlung


[bookmark: _Toc183952722]TOP 3: Rechenschaftsbericht
[Der Rechenschaftsbericht muss nicht schriftlich formuliert sein. Es langt auch ein mündlicher Vortrag. Laut Satzung langt ein Ergebnisprotokoll dieser Sitzung – es muss also nicht jedes Wort und jede Rückfrage aufgeschrieben werden. Es ist jedoch zu empfehlen, die wichtigsten Punkte des Berichtes hier aufzuführen.]

Die Ortsleitung, bestehend aus [Name], [Name], [Name], [Name] und [Name], stellen ihre Rechenschaftsbericht vor. .....[Hier einfügen, was die Ortsleitung gemacht hat]

Wenn ihr keine Leitungsrunde habt könnt ihr diesen Abschnitt auch sparen.
[Name] stellt den Rechenschaftsbericht für die Leitungsrunde vor. .....[Hier einfügen, was die Leitungsrunde gemacht hat] 

Der*Die von der Ortsleitung beauftragte Kassier*in stellen den Finanzbericht vor. Der ausführlicher Bericht befindet sich in Anlage 2: Finanzbericht (S. 13)

[Generell ist es wichtig, die Mitglieder über das wichtigste zu informieren. Die spätere Entlastung der Ortsleitung erfolgt immer nur für die Bereiche, über die die Mitglieder etwas gehört haben.]
[bookmark: _Toc183952723]TOP 4: Bericht Kassenprüfung
[Name] hat am XX.XX.XXXX die Kassenprüfung durchgeführt und berichten hiervon. Die Kassenprüfung fand keine Auffälligkeiten. Alle Belege waren vorhanden und es gab keine Beanstandungen. Ein ausführliches Bericht der Kassenprüfung befindet sich im Anlage 3: Bericht Kassenprüfung (S. 14)
[bookmark: _Toc183952724]TOP 5: Entlastung der Ortsleitung
[Name] stellt den Antrag auf Entlastung der Ortsleitung (des gesamten Vorstands) und des*der Kassier*in. Dieser Antrag zielt darauf ab, die gesamte Vorstandschaft in ihrer Gesamtheit von jeglicher Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen und Handlungen im genannten Zeitraum zu entlasten.

[Oftmals wird dieser Antrag von einem der Personen gestellt, die an der Kassenprüfung beteiligt gewesen waren. Die Ortsleitung stellt diesen Antrag für gewöhnlich nicht selbst.]
Die Mitgliederversammlung der XXXXX möge beschließen:
Die gesamte Ortsleitung (= Vorstand des Vereins) und der*die Kassier*in wird für das abgelaufene Geschäftsjahr XXXX entlastet. 
Die Mitglieder haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Diskussionen durchzuführen. Nachdem alle Fragen beantwortet sind und die Diskussion beendet ist, erfolgte die Abstimmung über den Antrag.
JA: 15	NEIN: 0	ENTHALTUNG: 0
Aufgrund des Abstimmungsergebnisses wurde der Antrag auf Entlastung des Vorstands einstimmig angenommen.

Was bedeutet "Entlastung" der Ortsleitung?
Die Entlastung ist eine Art Bestätigung oder „Okay“ von den Mitgliedern des Vereins, dass die Ortsleitung ihre Aufgaben im letzten Jahr gut gemacht hat.
Wenn die Ortsleitung zum Beispiel Ausgaben hatte, Veranstaltungen organisiert oder Verträge abgeschlossen hat, wird bei der Mitgliederversammlung geprüft, ob alles richtig gelaufen ist. Die Mitglieder entscheiden dann, ob sie der Ortsleitung das Vertrauen aussprechen und sagen:
👉 „Ja, ihr habt ordentlich gearbeitet. Wir haben keine Einwände.“
Mit der Entlastung wird die Ortsleitung von der Verantwortung für diese Entscheidungen und Ausgaben „freigesprochen“.
Warum ist das wichtig?
Ohne Entlastung könnte es sein, dass später jemand sagt: „Da wurde aber etwas falsch gemacht – dafür müsst ihr jetzt persönlich haften!“ 
Mit der Entlastung sagen die Mitglieder: „Wir haben die Berichte gesehen, geprüft und stimmen zu. Es ist alles in Ordnung.“
Das schützt die Ortsleitung vor persönlichen Haftungsrisiken für die Vergangenheit.
Was passiert, wenn nicht entlastet wird?
Wenn die Mitglieder sich gegen die Entlastung entscheiden, bedeutet das:
· Es gibt noch offene Fragen oder Probleme, die geklärt werden müssen.
· Die Ortsleitung muss sich weiter damit beschäftigen und ggf. Fehler korrigieren.
Das passiert selten – meistens, wenn es Unklarheiten bei der Kasse oder Organisation gibt.
Was bedeutet die Entlastung für die Ortsleitung juristisch?
Wenn die Ortsleitung entlastet wird, können die Mitglieder später nicht mehr (deutlich schwerer) juristisch gegen Entscheidungen der Ortsleitung vorgehen, die in diesem Zeitraum getroffen wurden.
Das bedeutet: Wenn bei der Entlastung keine Einwände erhoben werden, akzeptieren die Mitglieder die Arbeit der Ortsleitung. Spätere Klagen oder Beschwerden zu diesen Themen sind dann nicht mehr möglich – es sei denn, es gibt grobe Verstöße oder Betrug, die vorher nicht bekannt waren.
Wichtig zu wissen:
Entlastung bedeutet nicht, dass alles perfekt war. Es zeigt aber, dass die Mitglieder den Bericht und die Arbeit akzeptieren. Wenn es Zweifel gibt, sollten diese vor der Abstimmung zur Entlastung angesprochen werden.
Kurz gesagt:
Die Entlastung ist wichtig, weil sie der Ortsleitung Sicherheit gibt und zeigt, dass die Mitglieder mit der Arbeit zufrieden sind. Es ist wie ein offizielles „Danke, ihr habt das gut gemacht!“ von allen Beteiligten.


TOP 5: Wahlen
[Wenn die Wahlordnung Teil eurer Satzung ist, bitte Option 1 verwenden]
OPTION 1: Für die Wahl gilt die Wahlordnung. Diese ist Bestandteil der Satzung.
OPTION 2: Für die Wahl gilt die Muster-Wahlordnung des DV Freiburgs, wie sie auf kjg-freiburg.de veröffentlicht ist. 

[Im Regelfall leitet die Ortsleitung die Wahl, kann dieses aber für alle – oder auch für einzelne Wahlen deligieren. Dies ist notwendig, wenn diese selbst kanidieren möchte.]
OPTION 1: Die Leitung der Wahlen übernehmen nach I 3) der Wahlordnung die [NAME] und [NAME] aus der Ortsleitung. Den Vorsitz übernimmt [NAME]. 
OPTION 2: Die Ortsleitung beauftragt gemäß I 3) der Wahlordnung [NAME] und [NAME] für die Leitung der Wahl. [NAME] übernimmt den Vorsitz. 

[Prinzipiell gilt (Auszug aus der WO)]:
3) Die Ortsleitung oder zwei von ihr beauftragte Personen leiten die Wahlen.
4) Bei Mitgliedern der Wahlleitung, die selbst für ein Amt kandidieren, ruht für die Wahl dieses
Amtes die Mitgliedschaft in der Wahlleitung.

Wahle der Ortsleitung
[Sobald es offene Stellen in der Ortleitung gibt, sind diese Stellen in der jährlichen Mitgliederversammlung zur Wahl auszuschreiben. Das gilt auch für die Stelle, der Person die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet.]

OPTION 3: Die Wahlleitung, legt für die Dauer dieser Wahl ihr Amt nieder. Die Ortsleitung beauftragt gemäß I 3) der Wahlordnung [NAME] zusätzlich in die Wahlleitung. [NAME] übernimmt den Vorsitz. [Sollte die Ortsleitung selbst kanidieren möchten, muss jemand anderes die Wahlleitung übernehmen]


[Beginn: Optionaler Abschnitt Amtszeit]
Antrag auf Verlängerung der Amtszeit für die Ortsleitung
Auf Antrag von [NAME] hin wird die Amtszeit der zu wählenden Ortsleitung auf zwei/drei Jahre verlängert. Mit [Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Nein-Stimmen und [Anzahl] Enthaltungen wurde der folgende Beschluss verabschiedet:
Die Ortsleitung wird für 3 Jahre gewählt.
[Ende: Optionaler Abschnitt Amtszeit]
[Jede Veränderung in der Ortsleitung, müsst ihr dem Amtsgericht (bei e.V.s) über einen Ratsschreiber oder einen Notar bekannt machen. Auch hat eure Bank ein Interesse daran zu wissen, wer die Leitung ist. Es kann für einen e.V. daher von Vorteil sein, die Leitung auf mehrere Jahre zu wählen. Sollte eine Person vorher aus der Leitung ausscheiden möchten, ist ein Rücktritt aus diesem Amt im Rahmen einer Migliederversammlung möglich]

Bekanntgabe der Wahlregeln
[NAME] erklärte das weitere Vorgehen:

Die Wahl erfolgt in folgenden Schritten:
a.	Bekanntgabe der Wahlregeln
b.	Öffnung der Vorschlagsliste
c.	Schließen der Vorschlagsliste
d.	Feststellung der Wählbarkeitsvoraussetzungen
e.	Kandidat*innenvorstellung
f.	Kandidat*innenbefragung
g.	Personaldebatte (auf Antrag)
h.	Wahlhandlung
i.	Feststellung und Verkündung des Wahlergebnisses
j.	Ermittlung der Annahme der Wahl durch die Gewählten
[Wird beispielsweise eine Ortsleiterin im Vorjahr für 3 Jahre gewählt, ist jetzt nur eine weitere Ortsleiterin wählbar.]
Zur Wahl stehen die folgenden Posten:
· Zwei Ortleiterinnen
· Zwei Ortsleiter
· Eine Person für die Ortsleitung, die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet.
Eine Person der Ortsleitung sollte die geistliche Leitung übernehmen. 

Zum Mitglied der Leitung ist wählbar, wer
· Mitglied der KjG ist
· mindestens beschränkt geschäftsfähig ist, wenn mindestens ein Mitglied der Leitung voll geschäftsfähig ist
· zur Wahl vorgeschlagen ist
Zur*zum Geistlichen Leiter*in in der Ortsleitung ist jede Person wählbar, welche zusätzlich die Voraussetzungen für eine kirchliche Beauftragung erfüllt.
Wahlen werden geheim durchgeführt. Geheim ist eine Wahl, wenn auf anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne gewählt wird.
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen mit Ja auf sich vereinigt. Sind mehr Personen gewählt, als Stellen zu besetzen sind, ist die Person bzw. sind die Personen gewählt, auf die die meisten Ja-Stimme entfällt/entfallen. Bei Gleichstand entscheidet eine Stichwahl. Entscheidet diese nicht, entscheidet das Los. Wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen mit Nein erhalten hat, kann in weiteren Wahlgängen nicht antreten. Leer abgegebene Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel, bei denen der Wähler*innenwille nicht eindeutig erkennbar ist oder die Zusätze enthalten, sind ungültig. Über Zweifelsfälle entscheidet die Wahlleitung. Näheres ist in der Wahlordnung geregelt.

Öffnung der Vorschlagsliste
[NAME] öffnet die Vorschlagslisten:

	Zwei Ortsleiterinnen
	Zwei Ortsleiter
	Ortsleitung, die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet

	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
[Alternativ: Keine Vorschläge vorhanden]
	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
[Alternativ: Keine Vorschläge vorhanden]
	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]
[Alternativ: Keine Vorschläge vorhanden]


[Hinweis: Solltet ihr nicht alle Stellen besetzen können ist dies kein Problem. Vakante Ämter können dann bei der nächsten Mitgliederversammlung wieder ausgeschrieben werden]

Schließen der Vorschlagsliste
[NAME] schließt die Vorschlagsliste

Feststellung der Wählbarkeitsvorausetzungen
[NAME] befragt die Kandiat*innen nach ihren Wählbarkeitsvorausetzungen und ob diese kandideren Möchten. Alle Kandiat*innen sind Mitglied in der KjG, mindestens beschränkt geschäftsfähig und zur Wahl vorgeschlagen. [Kandiat*innen] ist/sind außerdem voll geschäftsfähig. [Kandiat*innen] hat die Voraussetzung für eine kirchliche Beauftragung und kann als Geistliche Leitung aktiv werden. (Habt ihr keine Person für die geistliche Leitung, könnt ihr diesen Zusatz streichen)
Personen die nicht kandieren möchten, sind in der Vorschlagsliste durch “Streichung” gekennzeichnet.

Gemäß der eben beschlossenen Satzung muss mindestens ein Mitglied der Ortsleitung voll geschäftsfähig (also 18 Jahre alt) sein. Die anderen Mitglieder der Ortsleitung können dann auch minderjährig sein. 
Kandidati*innenvorstellung
[Bei Bedarf: Da die Kandidat*innenvorstellung normalerweise unter Ausschluss der anderen Kandidat*innen stattfindet, stellte [NAME] einen Antrag, hiervon abzuweichen. Es gab kein Widerspruch, wodurch alle Kandidat*innen im Raum bleiben durften und sich vorstellen konnten.]

Die Kandidat*innen stellen sich vor.

Kandidati*innenbefragung
[Bei Bedarf: Da die Kandidat*innenbefragung normalerweise unter Ausschluss der anderen Kandidat*innen stattfindet, stellte [NAME] einen Antrag, hiervon abzuweichen. Es gab kein Widerspruch, wodurch alle Kandidat*innen im Raum bleiben durften und sich den Fragen der Mitglieder stellen konnten.]

Die Kandidat*innen wurden befragt.

Personaldebatte
Eine Personaldebatte wurde nicht beantragt.

[Bei Bedarf: [NAME] beantragte eine Personaldebatte. Daraufhin verließen alle Kandidat*innen den Raum. Die Debatte fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.]

Wahlhandlung
Die Wahl erfolgte auf anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne. Die Auszählung der Stimmen fand öffentlich statt.

Feststellung und Verkündung des Wahlergebnisses
Die Wahl brachte folgendes Ergennis:

Wahl der Ortsleiterinnen [Offene Stellen 2]
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[ODER: Es standen keine Kandidatinnen zur Verfügung]

Wahl der Ortsleiter [Offene Stellen 2]
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[ODER: Es standen keine Kandidaten zur Verfügung]

Wahl der Ortsleitung, die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet [Offene Stellen 1]
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

[ODER: Es standen keine Kandidat*innen zur Verfügung]

Gewählt für die Ortsleitung sind damit [NAME], [NAME], [NAME], [NAME und [NAME].
Die Wahlleitung fragt alle Gewählten, ob sie diese die Wahl annehmen, was diese bejahten.

[Option 1]: Alle Mitglieder der Ortsleitung sind voll geschäftsfähig (über 18 Jahre).

[Option 2]: [NAME], [NAME] und [NAME] der Ortsleitung sind voll geschäftsfähig (über 18 Jahre). Damit ist mindestens ein Mitglied der Ortsleitung mindestens voll geschäftsfähig. [NAME], [NAME] und [NAME] sind nur beschränkt geschäftsfähig (unter 18 Jahren, über 7 Jahren). Für die Wahl dieser wird daher die Einverständnis der Personensorgeberechtigten eingeholt und dem Protokoll angehängt. (siehe Anhang 2)

Hinweis: Solltet ihr planen beschränkt geschäftsfähige Personen in die Ortsleitung zu wählen, sprecht am besten im Vorfeld dies mit den Erziehungsberechtigten ab und holt auch im Vorfeld die Einverständnis Erklärung ein. 
Sollten u18 Person gewählt werden und die Erziehungsberechtigten verweigern die Zustimmung, wäre dies Person nicht gewählt. Sollte es weitere Kandidat*in für das Amt geben, die mehr “JA” als “NEIN” Stimmen erhalten hätte, wären diese dann gewählt und rücken entsprechend nach. Sollte es keine weiteren Kadidat*in geben, würde diese Stelle vakant bleiben. 

Wahl der Kassenprüfer*innen
Die Leitung der Wahl übernehmen weiterhin [NAME] und [NAME] die Leitung der Wahl. Den Vorsitz übernimmt [NAME].
Bekanntgabe der Wahlregeln
[NAME] erklärte das weitere Vorgehen. Die Wahlregeln sind identisch mit der, der Ortsleitung mit den folgenden Aussnahmen:
· Auf Antrag findet die Wahl durch Handzeichen und/oder en bloc statt, wenn sich kein Widerspruch erhebt.
· Gewählt werden zwei Kassenprüfer*innen geschlechtsungebunden. 
Öffnung der Vorschlagsliste
[NAME] öffnet die Vorschlagslisten:
	Zwei Kassenprüfer*innen

	· [NAME]
· [NAME]
· [NAME]



Schließen der Vorschlagsliste
[NAME] schließt die Vorschlagsliste
Feststellung der Wählbarkeitsvorausetzungen
[NAME] befragt die Kandiat*innen nach ihren Wählbarkeitsvorausetzungen. Alle Kandiat*innen erfüllen diese. Personen die nicht kandieren möchten, sind in der Vorschlagsliste durch “Streichung” gekennzeichnet. 
Kandidati*innenvorstellung
Die Kandidat*innen stellen sich vor.
Kandidati*innenbefragung
Die Kandidat*innen wurden befragt.
Personaldebatte
Eine Personaldebatte wurde nicht beantragt.
Wahlhandlung
[Option 1]: Die Wahl erfolgte auf anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne. Die Auszählung der Stimmen fand öffentlich statt.
[Option 2]: [Name] beantragt eine offene Wahl durch Handzeichen. Da es keinen Widerspruch gab, wird der Antrag angenommen. 
[Option 3]: [Name] beantragt eine en bloc Wahl. Da es keinen Widerspruch gab, wird der Antrag angenommen. Die Wahl findet daher als Blockwahl mit anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne statt. 
[Option 4]: [Name] beantragt eine offene en bloc Wahl mit Handzeichen. Da es keinen Widerspruch gab, wird der Antrag angenommen. 

[Erläuterung zu Option 3 und 4]:
Eine en bloc Wahl bedeutet, dass mehrere Personen gleichzeitig gewählt werden, anstatt jede Person einzeln. Das heißt, bei der Wahl von zwei Kassenprüfer*innen würdet ihr beide Personen auf einmal auswählen und eure Stimme für das gesamte Team abgeben. Ihr entscheidet euch also in einem Schritt, wer die Kassenprüfung übernehmen soll, ohne jede Person einzeln zu wählen. Sind mehr wie zwei Personen auf der Vorschlagsliste, klappt dieses nicht so einfach.

Feststellung und Verkündung des Wahlergebnisses
[Option 1 & 2]:
Die Wahl brachte folgendes Ergennis:
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen
[Option 3 & 4]:
Die en bloc Wahl brachte folgendes Ergennis:
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift],
[Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Enthaltungen, [Anzahl] Nein-Stimmen

Gewählt für die Kassenprüfung sind damit [NAME] und [NAME].
Die Wahlleitung fragt alle Gewählten, ob sie diese die Wahl annehmen, was diese bejahten.


[bookmark: _Toc183952728]TOP 6: Anträge
Folgende Sachanträge wurden von der Ortsleitung fristgerecht eingericht und sind mit der Tagesordnung beschlossen.
1. KjGewöhnlich – Freizeit für Kinder
2. KjGFunkelt – Teilnahme an Aktionen des Diözesanverbandes
3. KjGspendet – Spende für Gemeinnützige Organisation
Im Verlauf der Beratungen können Initiativanträge gestellt werden. Sie bedürfen zur Aufnahme in die Tagesordnung der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Antrag A1 KjGewöhnlich
Die Antragstellenden führen in den Antrag ein. Die Mitglieder haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Diskussionen durchzuführen. Nachdem alle Fragen beantwortet sind und die Diskussion beendet ist, erfolgte die Abstimmung über den Antrag.

[bookmark: _Toc183952729]Beschluss Antrag A1: KjGewöhnlich
Antragssteller: Ortsleitung
Begründung: Es soll wieder eine Sommerfreizeit stattfinden

Die Mitgliederversammlung beschließt:
[bookmark: _Toc183952730]Die Ortsleitung wird mit der Planung und Durchführung eines Sommerfreizeit im gewohnten Rahmen beauftragt. Die Freizeit soll sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren richten. Die Ortsleitung wird dazu ermächtigt, eine Lagerleitung zu wählen, welche ggf. mit rechtsgeschäftlichen Vollmachten ausgestattet werden kann. 
JA: XX	NEIN: XX	ENTHALTUNG: XX

Der Antrag wird angenommen.


Antrag A2 KjGFunkelt
Die Antragstellenden führen in den Antrag ein. Die Mitglieder haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Diskussionen durchzuführen. Nachdem alle Fragen beantwortet sind und die Diskussion beendet ist, erfolgte die Abstimmung über den Antrag.


[bookmark: _Toc183952731]Beschluss A2: KjGFunkelt
Antragssteller: Ortsleitung
Begründung: Vom 28.05 bis zum 01.06.2025 veranstaltet der Diözesanverband mit Karfunkel eine Großveranstaltung. Bei dieser Aktion können wir uns gut mit anderen KjG Gruppen austauschen und gemeinsam richtig viel Spaß haben.

Die Mitgliederversammlung beschließt:
Die KjG nimmt an der nächsten Großveranstalltung des Diözesanverbandes mit ihren Kindern und Gruppenleitern teil. Die Leitungsrunde übernimmt die Organisation der Anmeldung.
JA: XX	NEIN: XX	ENTHALTUNG: XX

Der Antrag wird angenommen.


Antrag A3 KjGspende
[bookmark: _Toc183952737]Die Antragstellenden führen in den Antrag ein. Die Mitglieder haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Diskussionen durchzuführen. Nachdem alle Fragen beantwortet sind und die Diskussion beendet ist, erfolgte die Abstimmung über den Antrag.

Originalantrag A3: KjGespendet
Antragssteller: Ortsleitung
Begründung: Mit unserem erwirtschafteten Geld möchten wir andere Aktionen unterstützen

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:
Die KjG beschließt für XXXX, 1% ihrer Einnahmen aus dem Jahr XXXY (ZZZ €) für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spende geht an den AAAAAAA. 
[bookmark: _Toc183952738]
Änderungsantrag Ä1 zu A3: KjGespendet
Antragssteller: [Name]
Begründung: [Name] findet, dass diese Organisation besser geeignet ist.

Der Antrag A8 soll wie folgt geändert werden:
Die KjG beschließt für XXXX, 1% ihrer Einnahmen aus dem Jahr XXXY (ZZZ €) für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spende geht an den AAAAAAA BBBBBB. 

OPTION 1: Der Antragssteller nimmt diese Änderung an.
OPTION 2: Der Antragssteller nimmt diese Änderung nicht an. Über den Antrag wird abgestimmt. Die Abstimmung ergab XX JA, XX NEIN, XX Enthaltungen. Der Änderungsantrag wird daher angenommen / nicht angenommen.

[bookmark: _Toc183952739]Gesamtantrag A3: KjGespendet
Antragssteller: Ortsleitung
Begründung: Mit unserem erwirtschafteten Geld möchten wir andere Aktionen unterstützen

Die Mitgliederversammlung beschließt:
Die KjG beschließt für XXXX, 1% ihrer Einnahmen aus dem Jahr XXXY (ZZZ €) für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spende geht an den BBBBBB. 
JA: XX	NEIN: XX	ENTHALTUNG: XX
Der Antrag wird angenommen. 


[bookmark: _Toc183952740]Initativ Antrag IA1: Popcorn Maschine
Im Verlauf der Versammlung stellt [NAME] einen initiativen Antrag eine Popcorn Maschine zu beschaffen. Dieser Antrag fand breite Unterstützung und wurde mit XX JA / XX NEIN / XX ENTHALTUNGEN in die Tagesordnung aufgenommen.

Die Mitglieder haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Diskussionen durchzuführen. Nachdem alle Fragen beantwortet sind und die Diskussion beendet sind, erfolgte die Abstimmung über den Antrag.
JA: XX	NEIN: XX	ENTHALTUNG: XX
Der Antrag wird angenommen.

[bookmark: _Toc183952741]Beschluss IA1: Popcron Maschine
Antragssteller: Björn Bermich
Begründung: erfolgt mündlich

Die Mitgliederversammlung der beschließt:
Die KjG soll eine Popcorn Maschine für bis zu 300 € anschaffen


TOP 7:	Infos und Verschiedenes
Der*die KjG-Referent*in [Name] berichtet über die Arbeit des Diözesanverbandes. Für 2024 sind die folgenden Veranstalltungen geplant:

[image: Ein Bild, das Text, Grafikdesign, Screenshot, Cartoon enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
Infos ab 6.12.2024 auf karfunkel.kjg.de

[image: Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot, Logo enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
Mehr Infos auf: https://mida.kjg.de/DVFreiburg/?veranstaltung=7825

[Name] berichte, dass am XX.XX.XXXX der nächste JuLeiCa Kurs stattfindet und das die nächste DiKo an XX.XX.XXXX in XXXXXX ist. Die DiKo ist die “Mitgliederversammlung” des Diözesanverbandes. Zu dieser können alle Mitglieder kommen. Jedes Mitglied in einer Ortsgruppe im Diözesanverband Freiburg ist auch automatisch Mitglied im Diözesanverband Freiburg. 

[Name] schlägt vor, dass die Ortsleitung doch prüfen soll, ob der Mitgliedsbeitrag im nächsten Jahr nicht erhöht werden muss, um die gestiegen Kosten zu decken. [Name] aus der Ortsleitung nimmt dieses mit und möchte im nächsten Jahr ggf. einen Antrag einbringen.




Die Versammlung wurde gegen [Uhrzeit] Uhr geschlossen. 



[Ort], [Datum]




[Name, Unterschrift]				[Name, Unterschrift]
Versammlungsleitung				Protokollführung


Solltet ihr eine neue Ortsleitung gewählt haben, sind folgende Sachen zu erledigen:
· Alle notwendige Unterlagen, Schlüssel und Co. übergeben
· MiDa pflegen
· Zuweisung der Ortsleitung Rolle in der MiDa anpassen
· Prüfen ob die Ortsleitung auch eine Adresse in der MiDa hat
· Sollte kein Zugriff auf die MiDa bestehe, bitte eine E-Mail an mail@kjg-freiburg.de mit den entsprechenden Daten senden
· Die geänderten Kontaktdaten eurer KjG Refernt*in mitteilen
· Die geänderten Kontaktdaten eurer Kirchengemeinde vor Ort mitteilen
· Die geänderten Kontaktdaten der Bank mitteilen
· Die geänderten Kontaktdaten dem Finanzamt mitteilen
· Nur bei e.V.: Die neue Leitung muss einen Termin bei einem Ratsschreiber oder Notar machen und die Änderung dem Vereinsregister mitteilen. Wurde die alte Ortsleitung vollständig wiedergewählt, genügt dem Amtsgericht ein einfacher Brief.



[bookmark: _Ref187004135]Anlage 1: Anwesenheitsliste
	Vor und Nachname
	Anschrift

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






[bookmark: _Ref187005793]Anlage 2: Finanzbericht
[Hier könnt ihr beispielsweise den Bericht aus Camflow einfügen oder diesen selbst erstellen]

	
	Einnahmen
	Ausgaben
	Gesamt

	Allgemein
	
	
	

	  Bankgebühren
	0,00 €
	-1,00 €
	-1,50 €

	  Mitgliedsbeitrag
	1.000,00 €
	-800,00 €
	200 €

	  Gesamt
	1000,00 €
	-801,00 €
	199,00€

	Kostenstelle 1
	
	
	

	  Kategorie A
	200,00 €
	100,00 €
	

	  Kategorie B
	50,00 €
	0,00 €
	

	  Kategorie C
	0,00 €
	0,00 €
	

	  Gesamt
	250,00 €
	-100,00 €
	150,00€

	Kostenstelle 2
	
	
	

	  Kategorie D
	50,00 €
	-60,00 €
	-10,00 €

	  Kategorie E
	50,00 €
	-40,00 €
	10,00 €

	  Gesamt
	100,00 €
	-100,00 €
	0,00€

	Gesamt
	1250,00 €
	-1001,00€
	349,00

	davon ideeller Bereich
	1.000,00 €
	-800,00 €
	200 €

	davon Zweckbetrieb
	100,00 €
	-100,00 €
	0 €

	davon vermögensverwaltender Bereich
	
	-1,50 €
	-1,00 €

	davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
	250,00 €
	100,00 €
	150,00 €






[bookmark: _Ref187006018]Anlage 3: Bericht Kassenprüfung

Kassenprüfbericht
Verein "XXXXXXXXX"
Prüfungszeitraum: XX.XX.XXX bis XX.XX.XXXX


Am [XX.XX.XXXX] führten die Mitglieder [Name], [Name] im Beisein von [Name] (Kassier*in) von der eine Prüfung der Finanzmittel des Vereins "XXXXXXXXX " durch. Die Prüfung erfolgte sowohl anhand eines digitalen Kassenjournals als auch anhand von Kontoauszügen und Papierbelegen.

Der Prüfungszeitraum erstreckte sich vom XX.XX.XXXX bis zum XX.XX.XXXX. 

Finanzmittel zum 31.12.XXXX:
Bankguthaben zum 31.12.XXXX:	XX.XXX,XX€
Barvermögen zum XX.XX.XXXX	XX.XXX,XX€
Barvermögen zum 31.12.XXXX:	XX.XXX,XX€

Wenn die Kassenprüfung okey ist:
Die Kassenprüfung ergab keine Auffälligkeiten, sämtlich Ausgaben oder Einnahmen waren durch Belege nachvollziehbar.

Wenn die Kassenprüfung etwas gefunden hat, beispielsweise fehlende Belege, sollte dieses hier aufgeführt werden. Der Kassenverantwortliche kann dann in seinem Bericht hierauf eingehen.

Insgesamt ergibt die Kassenprüfung ein positives Bild der finanziellen Situation und der Kassenführung des Vereins "XXXXXXXXX." für das Jahr XXXX. Wir danken der Ortsleitung und den geprüften Mitgliedern für ihre Kooperation während der Prüfung.



[Ort], [Datum]




[Unterschrift]



Anlage 4: Einverständnis der Personsorgeberechtigten
Sollten Personen unter 18 in das Amt der Ortsleitung gewählt werden, ist hierfür ein Einverständnis der Personensorgerechtigten einzuholen.

Zustimmungszusage sorgeberechtigte Person bei Wahl von minderjährigem Vorstand


Hiermit erkläre ich (= sorgeberechtigte Person) Name, Vorname der sorgeberechtigten Person
	Name, Vorname


mich einverstanden, dass mein minderjähriges und somit nicht voll geschäftsfähiges Kind als gewählte Ortsleitung der Katholischen junge Gemeinde Ortsgruppe e.V. agiert.
	Name der Ortsgruppe



Über die Haftungsrisiken bin ich mir im Klaren.



_____________________________                ___________________________________ 
Datum, Ort                                                            Unterschrift sorgeberechtigte Person


[image: ][image: ][image: Ein Bild, das Text, Licht enthält.

Automatisch generierte Beschreibung][image: ]Ortsgruppe e.V.



KjG Ortsgruppe e.V.			Website
Anschrift 1			pfarreien.kjg.de
[image: ]Anschrift 2	
E-Mail	
Einladung zur Mitgliederversammlung
Die Einladungsform und der Teilnehmerkreis der Mitgliederversammlung sind in der Satzung und der Geschäftsordnung genau definiert. Die Mustersatzung sieht hier das folgende vor. Einzelne Ortsgruppen haben hier eine Abweichende Regelung.

GO I 13) Zur Mitgliederversammlung wird drei Wochen vor dem festgesetzten Termin unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung durch die Ortsleitung eingeladen.
GO I 14) Jedes Mitglied wird auf geeignete Weise eingeladen. / Bzw. bei eingetragenen Vereinen Jedes Mitglied wird in Textform eingeladen

Die Form “auf geeignete Weise” ist sehr offen und vielfältig auslegbar. Die Empfehlung ist daher die Verwendung der Textform. Dies kann via Brief, E-Mail oder auch als Threema Nachricht geschehen. Im Gegensatz zur Schriftform, bedeutet Textform, dass dieses Dokument nicht durch die Ortsleitung unterschrieben sein muss. Dies macht den Versand per E-Mail besonders einfach.

Der Termin wird im übrigen von der Leitungsrunde bestimmt:
GO I 4) Der Termin der Mitgliederversammlung wird von der Leitungsrunde bestimmt.

Eine ordnungsgemäße Einladung ist wichtig, da dies das Kriterium für die Beschlussfähigkeit ist:
Satzung III 36) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde.

Hierzu zählt, dass alle Mitglieder (stimmberechtigte und berantende) Mitglieder eingeladen werden.

34) Zur Mitgliederversammlung gehören stimmberechtigt:
a) die Mitglieder der Ortsgruppe, sofern sie den Mitgliedsbeitrag für den laufenden
Abrechnungszeitraum gezahlt haben.
35) Zur Mitgliederversammlung gehören beratend:
a) Die*der für Jugendarbeit verantwortliche pastorale Mitarbeiter*in der Pfarrei
b) ein Mitglied des jugendpastoralen Teams
c) ein Mitglied der Diözesanleitung oder ein*e Vertreter*in der Katholischen jungen Gemeinde einer höheren Ebene

Dies heißt, dass wirklich alle Mitglieder (ab 0 Jahren) ein Stimmrecht haben und zu der Versammlung eingeladen werden müssen. Auch sind die Vertreter des JPTs und die Diözesanleitung einzuladen. Da letztere meistens sehr beschäftigt und ehrenamtlich tätig sind, werden diese nicht auf jede Mitgliederversammlung kommen können. Meldet euch bitte explizit, falls es wichtig ist, dass ein Vertreter einer höheren Ebene anwesend sein sollte, dann kann dies ggf. eingerichtet werden.

Die E-Mail Adresse der Diözesanleitung ist de-luxe@kjg-freiburg.de. Wer sich dahinter verbirgt findet ihr auf kjg-freiburg.de
Auf kjg-freiburg.de findet ihr auch die Mitglieder des Jugenpastoralen Teams. Es genügt hierbei die passende Referent*in für eure Region einzuladen. 




An die Mitglieder der 
Katholischen jungen Gemeinde [Ortsgruppe] e.V.


Einladung zur Mitgliederversammlung der
KjG Ortsgruppe e.V.

Hiermit laden wir recht herzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung der KjG Ortsgruppe ein. 

Datum:	XX.XX.XXXX um XX:XX
Ort:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

Vorläufige Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschluss der finalen Tagesordnung und des Zeitplans
3. Rechenschaftsbericht der Ortsleitung
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Entlastung der Ortsleitung
6. Wahlen
· Wahl der Ortsleitung (2x weiblich, 2x männlich, 1x eine Person die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfindet)
· Wahl der Kassenprüfer*innen (2 Stellen)
7. Anträge
8. Sonstiges


Sachanträge können bis zum Beginn der Mitgliederversammlung gestellt werden. Im Verlauf der Mitgliederversammlung ist es außerdem möglich Initiativanträge zu stellen. Für die Durchführung gilt die Geschäfts- und Wahlordnung. Diese ist Teil der Satzung. 

Wir freuen uns auf euer kommen


Eure Ortsleitung
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